
A B F I N D U N G  W E I C H E N D E R  E R B E N  B E I  D E R  H O F Ü B E R G A B E

Übergeben ohne 
Zwist
Den Hof nach einem langen Arbeitsleben in die Hände der nächsten Generation weiterzugeben, 
ist nicht einfach. Damit endet nicht nur das Unternehmerdasein, was allein schon eine große 
emotionale Hürde sein kann, es gilt auch, für alle Familienmitglieder eine möglichst zufrieden-
stellende Lösung zu finden. Um Streit zu vermeiden, ist eine gerechte Abfindung der weichen-
den Erben wichtig.

Am Beispiel des Milchviehbetriebs 
Müller soll nachfolgend aufge-
zeigt werden, wie eine Hofüber-

gabe fair und steuerneutral abgewickelt 
werden kann. Landwirt Müller bewirt-
schaftet einen spezialisierten Milchvieh-
betrieb. Von seinen zwei Söhnen soll 

einer den Hof übernehmen, während 
der andere gerecht abgefunden werden 
soll. Wie lässt sich das bewerkstelligen? 

Dazu ist zunächst der Wert des Betrie-
bes festzustellen, um einen fairen Wert 
zur Abfindung der weichenden Erben zu 
finden.

Zum Zweck der Hofübergabe besteht 
für landwirtschaftliche Haupterwerbs- 
und größere Nebenerwerbsbetriebe 
die Möglichkeit, diese privilegiert im 
Ertragswertverfahren (Paragraf 2049 
BGB) zu bewerten. Die Bewertung nach 
diesem Ertragswertverfahren erfolgt 
auf der Grundlage der Ertragskraft des 
Betriebs beziehungsweise des kapitali-
sierten Reinertrags. Der Reinertrag ist 
der durchschnittliche Gewinn des Be-
triebs der letzten Jahre, korrigiert um 
außergewöhnliche Erträge und Auf-
wendungen, also das ordentliche Er-
gebnis abzüglich eines kalkulatorischen 
Unternehmerlohns. 

Wert des Betriebs ermitteln

Beispielbetrieb Müller erzielt ein or-
dentliches Ergebnis in Höhe von 
90.000 Euro. Für die Entlohnung der 
familieneigenen Arbeitskräfte wird für 
den Betriebsleiter und die mitarbeiten-
den Familienarbeitskräfte von einem 
kalkulatorischen Lohnansatz in Höhe 
von 70.000 Euro ausgegangen. Aus die-
sen Eckdaten errechnet sich ein Rein-
ertrag von 20.000 Euro (90.000 Euro 
ordentliches Ergebnis minus 70.000 
Euro kalkulatorischer Lohnansatz).

Bei einer Hofübergabe gilt es, frühzeitig und 
einvernehmlich in der Familie zu klären, wie 
ein gerechter Ausgleich zwischen dem Hof-
übernehmer und weichenden Erben aussehen 
kann.  Foto: agrarfoto
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Neben dem Wirtschaftsteil des Be-
triebes ist auch das Wohnhaus, eben-
falls privilegiert im Ertragswertverfah-
ren, zu bewerten. Der Reinertrag ergibt 
sich hier auf Basis der eingesparten 
Jahresmiete des Betriebsleiters. 

Im Beispielsbetrieb Müller beläuft 
sich die eingesparte Jahresmiete auf 
20.000 Euro. Abzüglich der jährlichen 
Bewirtschaftungskosten von 4500 
Euro sowie der Abschreibungen von 
5000 Euro ergibt sich ein Reinertrag 
für das Wohnhaus von 10.000 Euro.

Die so ermittelten Reinerträge für den 
Wirtschaftsteil des Betriebes (20.000 
Euro) und für das Wohnhaus (10.000 
Euro) werden mittels eines vom Gesetz-
geber (Regelungen der einzelnen Bun-
desländer sind zu beachten!) festge-
schriebenen Kapitalisierungsfaktors 
multipliziert. Vereinfacht gesagt werden 
hierdurch die künftig zu erwartenden 
Reinerträge über einen unendlichen Be-
trachtungszeitraum mit einem festge-
schriebenen Zinssatz auf den Bewer-
tungsstichtag abgezinst und aufaddiert. 
In Baden-Württemberg ist gemäß Para-
graf 48 des Ausführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) in 
der Regel der Faktor 18 anzuwenden. 
Dies entspricht einem Kapitalisierungs-
zins von etwa 5,56 Prozent.

Gesamtwert des Betriebs

Der ermittelte Ertragswert in Höhe von 
540.000 Euro (siehe Tab. 1) stellt den 
Gesamtwert des Betriebs dar und be-
inhaltet alle für die Erwirtschaftung 
dieses Ertrags notwendigen Vermö-

genspositionen und Schulden. Nicht im 
Ertragswert abgebildet ist das soge-
nannte hofesfreie Vermögen, welches 
nicht für die Bewirtschaftung des Be-
triebs notwendig ist. Im Beispielsbe-
trieb ist dies der Bauplatz.

Würde anstelle des Ertragswertes der 
Verkehrswert angesetzt, wäre eine Wei-
terführung des landwirtschaftlichen Be-
triebs in den meisten Fällen nicht mög-
lich, da in der Landwirtschaft häufig ho-
he Vermögenswerte geringen Einkünf-
ten gegenüberstehen. Der Verkehrswert 
ist der Wert, der sich im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr bei der Veräußerung 
sämtlicher betrieblicher Vermögens-
gegenstände abzüglich der Schulden des 
Betriebs zum Zeitpunkt der Übergabe 
ergeben würde (siehe Tab. 2).

Steuerrecht beachten

Entscheidend für das Gelingen einer 
Hofübergabe ist auch die Berücksichti-
gung steuerlicher Fragen. Um eine 

steuerneutrale Hofübergabe zu be-
werkstelligen, sind allerdings einige 
Regeln zu befolgen.

Theoretisch kann aus dem Vorgang 
einer Hofübergabe eine Einkommen-
steuer, eine Erbschafts- und Schen-
kungsteuer, eine Umsatzsteuer und/
oder eine Grunderwerbsteuer entste-
hen. Während sich in der Praxis die Um-
satzsteuer und die Grunderwerbsteuer 
als unproblematisch erweisen, kann 
eine Verletzung der „Spielregeln“ in der 
Einkommensteuer oder bei der Erb-
schafts- und Schenkungsteuer zu emp-
findlichen Steuerbelastungen führen.

Spielregeln der Einkommensteuer

Für eine einkommensteuerneutrale Hof-
übergabe ist es zwingend notwendig, 
dass der Betrieb mit allen wesentlichen 
Betriebsgrundlagen unentgeltlich und in 
einem Zug auf einen Erwerber übergeht. 
Wesentliche Betriebsgrundlagen sind 
bei land- und forstwirtschaftlichen Be-

1: Ertragswert für den  
Beispielsbetrieb Müller
Reinertrag aus dem 
 Wirtschaftsteil

20.000 €

Reinertrag aus dem  Wohnteil 10.000 €

Summe der Reinerträge 30.000€

Kapitalisator Baden- 
Württemberg

18

Ertragswert Betrieb gesamt 540.000 €

 Quelle: Dr. Stach

2: Gegenüberstellung Ertragswert – Verkehrswert
Berechnungsbeispiel: Spez. Milchviehbetrieb, 80 ha, 80 Milchkühe mit Nachzucht

Betriebsvermögen Ertragswert 
§ 2049 BGB

Verkehrswert 
§194 BauGB

Betriebsleiterwohnhaus 180.000€ 220.000 €

Landwirtschaftlich genutzte Flächen

360.000€

1.400.000 €

Wirtschaftsgebäude und bauliche Anlagen 400.000 €

Techn. Anlagen und Maschinen 240.000 €

Viehbestand 120.000 €

Zwischensumme 540.000 € 2.380.000€

Verbindlichkeiten -- -350.000 €

Summe 540.000 € 2.030.000 €

Hofesfreies Vermögen Verkehrswert 
§ 194 BauGB

Verkehrswert 
§194 BauGB

Bauplatz 100.000 € 100.000€

 Quelle: Dr. Stach

BETRIEBSSPIEGEL
Zum Bewertungsstichtag am 
30. Juni 2024 weist der spe-
zialisierte Milchvieh betrieb 
Müller im Raum Heilbronn 
folgende  Eckdaten auf: 

 ■ Eigentumsfläche: 60 ha   

 ■ Pachtfläche: 20 ha   

 ■ Vieheinheiten: 80 Milch-
kühe plus weibliche 
Nachzucht   

 ■ Arbeitskräfte: 2 AK, nicht 
entlohnt   

 ■ Gebäude und Maschinen: 
für eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung in aus-
reichendem Umfang vor-
handen   

 ■ Ordentliches Ergebnis 
(Gewinn): 90.000 €   

 ■ Betriebsleiterwohnhaus – 
Verkehrswert: 220.000 €

 ■ Bauplatz – Verkehrswert: 
100.000 €   

 ■ Steuerliches Eigenkapital: 
90.000 €   

 ■ Betriebliche Forderungen: 
80.000 €   

 ■ Betriebliches Bankkonto: 
50.000 €   

Hauptbeitrag
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trieben regelmäßig der Grund und Bo-
den sowie die Wirtschaftsgebäude des 
Betriebs. „Alle“ bedeutet im Zusammen-
hang mit der Hofübergabe, dass mindes-
tens 90 Prozent des Grund und Bodens 
übergeben werden müssen. 

Es besteht also die Möglichkeit, zehn 
Prozent der Betriebsflächen zurückzu-
behalten. Sollten diese zehn Prozent 
der Rückbehaltsfläche mehr als 30 Ar 
darstellen, führt der Übergeber einen 
verkleinerten Restbetrieb fort. Dieser 
Restbetrieb könnte dem Ausgleich der 
weichenden Erben dienen.

Abfindung und Altenteil

Unentgeltlich bedeutet im Rahmen des 
Einkommensteuergesetzes nicht kos-
tenlos. Zum einen kann eine Abfindung 
an den Übergeber oder die weichenden 
Erben bis zur Höhe des steuerlichen 
Eigenkapitals geleistet werden. Zum an-
deren kann ein laufendes Altenteil, 
orientiert an der Ertragskraft des Be-
triebs und an dem Versorgungsbedarf 

des Übergebers, vereinbart werden. 
Typische Altenteilsleistungen sind der 

Baraltenteil, Nutzungsrechte wie zum 
Beispiel ein Wohnrecht, Nießbrauch, 
Betretungsrechte, Naturalleistungen, 
Verpflegung, Strom und Wasser. Das Al-
tenteil muss einen Versorgungscharak-
ter aufweisen und somit lebenslang wie-
derkehrend vereinbart und geleistet 
werden. Das Altenteil ist beim Überge-
ber als sonstige Einkünfte einkommen-
steuerpflichtig. Korrespondierend hat 
der Übernehmer mit den Altenteilsleis-
tungen Sonderausgaben, die seine Ein-
kommensteuerlast mindern.

Im Beispiel Müller kann bis zur Höhe 
des steuerlichen Eigenkapitals von 
90.000 Euro eine Ausgleichzahlung an 
den Bruder vereinbart werden. Zudem 
kann das hofesfreie Vermögen, also der 
Bauplatz in Höhe von 100.000 Euro, 
zum Ausgleich eingesetzt werden. 

Das Wohnhaus des Altenteilers ist 
nach dem Agrarstrukturverbesserungs-
gesetz an den Hofübernehmer zu über-
tragen. Da es einkommensteuerlich je-

doch nicht zum Betriebsvermögen ge-
rechnet wird, kann für das Wohnhaus ein 
Verkaufspreis im Hofübergabevertrag 
vereinbart werden. Dieser Verkaufs-
preis wiederum kann vom Übergeber an 
den weichenden Erben abgetreten wer-
den. Im Fall Müller wäre ein Verkaufs-
preis in Höhe des Verkehrswertes ange-
messen, also 220.000 Euro.

Eine faire Teilung würde bei einem Er-
tragswert von 640.000 Euro (ein-
schließlich Bauplatz) und zwei Brüdern 
jedem 320.000 Euro zuteilen. Im Fall 
Müller könnte das Wohnhaus für 
220.000 Euro verkauft und der Bauplatz 
für 100.000 Euro übertragen werden.

Spielregeln der Schenkungssteuer

Für das Ziel einer steuerneutralen Hof-
übergabe sind auch die Regeln der 
Schenkungsteuer zu beachten. Wäh-
rend der Wirtschaftsteil meist gänzlich 
von der Schenkungsteuer verschont ist 
und die persönlichen Steuerfreibeträge 
durch ihn nicht belastet werden, müs-
sen für die Betriebswohnungen, den 
Wohnteil und andere Vermögens-
gegenstände die persönlichen Schen-
kungsteuerfreibeträge ausreichen. 

Die persönlichen Schenkungsteuer-
freibeträge belaufen sich bei einer Über-
tragung von einem Elternteil auf ein 
Kind auf 400.000 Euro. Der Schen-
kungsteuerfreibetrag wird dabei je Kind 
und Elternteil gewährt. Somit stünde bei 
einer Übertragung von einem Elternteil 
auf zwei Kinder ein Freibetrag in Höhe 
von 800.000 Euro zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass der Wirt-
schaftsteil des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens nicht deckungsgleich 
ist mit dem einkommensteuerlichen Be-
triebsvermögen. Somit fällt nicht alles 
unter das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen, was in der Bilanz des Betrie-
bes steht. Ausgenommen sind insbeson-
dere Geschäftsguthaben, Wertpapiere, 
Beteiligungen, Forderungen und das be-
triebliche Bankkonto. Auch dieses Ver-
mögen muss bei einer steuerneutralen 
Hofübergabe durch die persönlichen 
Freibeträge gedeckt werden.

An die meist vollständige Verscho-
nung des Wirtschaftsteils von der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer sind Be-
dingungen geknüpft. Der land- und 
forstwirtschaftliche Betrieb darf nicht 
innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Stichtag der Hofübergabe aufgegeben 
werden (sogenannte Behaltensfrist). 

Vor einer Hofübergabe sind sämtliche Werte 
für den Betrieb und das Privatvermögen zu 
erfassen.  Foto: Landpixel

3: Verschonung des  
Wirtschaftsteils im Fall Müller
Wert des Wirtschaftsteils 478.460 €

./. 85 Prozent Verschonungs-
abschlag (= steuerfrei)

406.691 €

= verbleibendes begünstigtes 
Vermögen

71.769 €

./. Abzugsbetrag  
(max. 150.000 Euro)

71.769 €

= steuerpflichtiges 
 begünstigtes Vermögen

0 € 

 Quelle: Klempp

4: Ermittlung der Schenkungs-
steuer im Fall Müller

Steuerpflichtiges Ver-
mögen:

Wohnteil 220.000 €

+ betriebliches Bankkonto 50.000 € 

+ betriebliche Forderun-
gen

80.000 €

= vorläufiger steuerpflich-
tiger Erwerb

350.000 €

./. Freibetrag (Sohn: bis 
400.000 € steuerfrei)

= steuerpflichtiger Erwerb 0 € 

= Schenkungsteuer 0 €

 Quelle: Klempp
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Ferner dürfen keine Grundstücke des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens veräußert werden, außer es er-
folgt eine Reinvestition in land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen inner-
halb von sechs Monaten. 

Zudem dürfen keine Überentnahmen 
von mehr als 150.000 Euro innerhalb 
eines Fünfjahreszeitraumes, beginnend 
am Tag der Hofübergabe, getätigt wer-
den. Eine Überentnahme ist definiert 
als der Überschuss aus den Entnahmen 
abzüglich der Einlagen und der dem Be-
triebsinhaber zuzurechnende Gewinn. 
Für Betriebe mit mehr als fünf Beschäf-
tigten besteht außerdem eine Lohn-
summenregelung, bei der innerhalb der 
Fünfjahresfrist die Lohnsumme nicht 
deutlich abgesenkt werden darf.

Behaltensfristen beachten

Neben der fünfjährigen Behaltensfrist 
zur Verschonung des Wirtschaftsteils 
besteht eine weitere 15-jährige Behal-
tensfrist des Wirtschaftsteils zur güns-
tigen Bewertung. Die günstige Bewer-
tung erfolgt meist im Mindestwertver-
fahren. In Ausnahmefällen könnte auch 
das Wirtschaftswertverfahren Anwen-
dung finden. Sollte innerhalb dieser 15 
Jahre der Betrieb oder eine Betriebs-
fläche veräußert werden, wird rückwir-
kend auf den Übertragungsstichtag der 

Liquidationswert angesetzt, sofern 
nicht innerhalb von sechs Monaten 
eine Reinvestition in einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb erfolgt.  

Der Mindestwert liegt im Fall Müller 
bei 478.460 Euro. Der Liquidationswert 
entspricht etwa dem Verkehrswert ab-
züglich des Wertes für das Wohnhaus 
und abzüglich zehn Prozent Liquida-
tionskosten, also 1.629.000 Euro (siehe 
Tab. 2). Im Vergleich zum Mindestwert 
ist dies mehr als eine Verdreifachung. 
Werden einzelne Grundstücke veräu-
ßert, wird nur für diese rückwirkend der 
Liquidationswert angesetzt. Die Sperr-
frist gilt nicht für unentgeltliche Hof-
übergaben an die wiederum nächste 
Generation.

Aus der Berechnung (Tab. 3) folgt, 
dass der Wirtschaftsteil bis zu 1.000.000 
Euro gänzlich verschont wird (1.000.000 
Euro x 15 Prozent - 150.000 Euro).

Alternativ zu der dargestellten Re-
gelverschonung können auf Antrag 
hundert Prozent des Wirtschaftsteils 
verschont werden. Dieser Antrag ver-
langt jedoch eine Behaltensfrist von 
sieben statt fünf Jahren und hat eine 
Verschärfung der Lohnsummenrege-
lung zur Folge. Im Einzelfall wäre zu 
prüfen, ob ein entsprechender Antrag 
notwendig ist. 

Im Fall Müller muss für eine schen-
kungsteuerneutrale Übertragung der 

persönliche Freibetrag (= 400.000 
Euro) für den Wohnteil, das betriebliche 
Bankkonto und die betrieblichen For-
derungen ausreichen (siehe Tab. 4). 

Beratung vor der Übergabe

Die Hofübergabe ist ein wichtiger Pro-
zess im Leben einer landwirtschaftlichen 
Familie. Nicht selten birgt sie familiären 
und finanziellen Sprengstoff. Eine um-
fassende Beratung kann viel Druck her-
ausnehmen, vor Fehlern bewahren und 
sollte unbedingt eingeholt werden. ■ 
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